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ab 2016 erfolgt die Verteilung des Amtsblattes nicht mehr mit dem
Havelboten, d.h. das Amtsblatt wird nicht wie gewohnt, in alle Haus-
halte verteilt.

Das Amtsblatt der Gemeinde Schwielowsee wird in nachfolgend be-
nannten Auslegestellen zur Mitnahme für alle Bürger bereit liegen:

OT Caputh
Schwielowsee-Tourismus e.V., Straße der Einheit 3
Poststelle Caputh (bei Frau Opitz), Straße der Einheit 40
REWE Markt

OT Ferch
Rathaus Ferch, Potsdamer Platz 9
Ralles Imbiss, Beelitzer Str. 50

OT Geltow
Poststelle in Geltow, Hauffstr. 82 (hinter Fleischerei Bothe)
Kaffee Caro, Hauffstr. 78 A

OT Geltow, GT Wildpark-West
Auslegungskasten in der Bushaltestelle in WP-West

Das Amtsblatt erscheint erstmals am 27.01.2016!

gez.: K. Hoppe
Bürgermeisterin
der Gemeinde Schwielowsee

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
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Öffentliche
Bekanntmachung

Die Steuersätze der Gemeinde Schwielowsee für das Jahr 2016 wer-
den gegenüber dem Jahr 2015 nicht geändert. Wie bereits mit den
versendeten Bescheiden mitgeteilt wurde, haben diese Steuerbe-
scheide für die Folgejahre Gültigkeit. Sie gelten solange, bis ein neu-
er Bescheid erlassen wird. Die entsprechenden Fälligkeitstermine
sind den letzten Bescheiden zu entnehmen. Auf einen erneuten Ver-
sand der Steuerbescheide in 2016 wird daher verzichtet.

Der Erlass der Bescheide 2016 für die

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Zweitwohnungssteuer
und für die Hundesteuer

wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 

Bezüglich der Grundsteuer A und B gelten die Bescheide mit dem auf
die Bekanntmachung folgenden Tag, gemäß § 122 Abs. 4 der Abga-
benordnung als bekanntgegeben. Bezüglich der Zweitwohnungssteu-
er und der Hundesteuer tritt mit dem Tage der öffentlichen Bekannt-
machung, gemäß § 12a des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Brandenburg, die gleiche Rechtswirkung ein, wie wenn den Steuer-
pflichtigen an diesem Tage ein schriftlicher Abgabenbescheid zuge-
gangen wäre.

Die Grundsteuerpflichtigen können innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe der Bescheide Einspruch einlegen. Die Zweitwohnungs-
und Hundesteuerpflichtigen können innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe gegen die Bescheide Widerspruch einlegen. Der Ein-
spruch bzw. Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee, OT Ferch, Potsdamer
Platz 9, 14548 Schwielowsee, einzulegen.

Die Gemeinde Schwielowsee hat den Zugang für die Übermittlung
elektronischer Dokumente nach § 3 a Abs.1 VwVfG als auch nach §
3 a Abs. 2 VwVfG nicht eröffnet. Ein Widerspruch kann deshalb
nicht per elektronischer Post eingelegt werden.
Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung, er entbindet da-
her nicht von der Zahlungspflicht.

Bei verspäteter Zahlung entstehen gemäß Abgabenordnung (AO) zu-
sätzliche Kosten, wie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Im Auftrag

gez. U. Lietz
Leiterin Fachbereich Finanzen

Einladung zur Sitzung des
Ortsbeirates Caputh 

Sehr geehrte BürgerInnen,

ich lade Sie zur Sitzung des Ortsbeirates am

Mittwoch, den 13.01.2016, 19:00 Uhr, 
in das Hotel “Müllerhof” (Kaminzimmer), OT Caputh, 

Weberstraße 49, 14548 Schwielowsee

recht herzlich ein. 

Die Tagesordnung der Sitzung wird im Bekanntmachungskasten,
OT Caputh, Straße der Einheit 3, 14548 Schwielowsee, öffentlich
bekannt gemacht.

gez. J. Scheidereiter
Ortsvorsteher

Einladung zur Sitzung 
des Ortsbeirates Ferch

Sehr geehrte BürgerInnen,

ich lade Sie zur Sitzung des Ortsbeirates am

Dienstag, den 12.01.2016, 19:00 Uhr, 
in den Sitzungssaal, Erdgeschoss, 

OT Ferch, Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee,

recht herzlich ein. 

Die Tagesordnung der Sitzung wird im Bekanntmachungskasten, OT
Ferch, Beelitzer Straße (neben dem Kossätenhaus), 14548 Schwie -
low see, öffentlich bekannt gemacht.

gez. Roland Büchner
Ortsvorsteher

Einladung zur Sitzung 
des Ortsbeirates Geltow

Sehr geehrte BürgerInnen,

ich lade Sie zur Sitzung des Ortsbeirates am

Montag, den 11.01.2016, 19:00 Uhr, 
Vereinshaus, 

Am Wasser 2, 14548 Schwielowsee

recht herzlich ein. 

Die Tagesordnung der Sitzung wird in den Bekanntmachungskästen,
OT Geltow, Caputher Chaussee 3 und GT Wildpark-West, Marktplatz,
14548 Schwielowsee, öffentlich bekannt gemacht.

gez. Dr. Heinz Ofcsarik
Ortsvorsteher



3

Hinweise aus dem Fachbereich
Ordnung und Sicherheit

Information zum Winterdienst

Wir möchten die Straßenanlieger darum bitten, auch diesen Winter
wieder ihrer Räum- und Streupflicht nachzukommen, wie sie in der
Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Schwielowsee geregelt ist.
Danach übernimmt die Gemeinde nur den Winterdienst für die Fahr-
bahnen. Geh- und Radwege sind grundsätzlich von den Anliegern
vom Schnee zu räumen und bei Eis- und Schneeglätte zu streuen. Ist
kein Gehweg angelegt, so muss ein Streifen von jeweils 1,50 m Brei-
te entlang der Grundstücksgrenze geräumt werden. Beim Streuen
dürfen wegen der Umweltbelastung grundsätzlich weder Salz noch
sonstige auftauende Stoffe verwendet werden. 
Gemäß der Straßenreinigungssatzung ist der geräumte Schnee ent-
lang der eigenen Grundstücksgrenze zu lagern.
Näheres entnehmen Sie bitte der Straßenreinigungssatzung, zu fin-
den auf der Homepage der Gemeinde Schwielowsee unter
www.schwielowsee.de Mitteilungen/Formulare/Ortsrecht.

Information zu Feuerwerkskörpern

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist nur in der Zeit 31. De-
zember 16.00 Uhr bis 1. Januar 08.00 Uhr zulässig. 

Damit das Silvesterfeuerwerk für alle ein Vergnügen wird und keine
Personen oder Sachen zu Schaden kommen, beachten Sie bitte fol-
gendes:

- Bereits rechtzeitig vor der o.g. Zeit sollten sämtliche Fenster,
Dachluken, Balkontüren und Garagentore geschlossen sein. 

- Brennbare Gegenstände vom Balkon oder vom Haus entfernen. 
- Zünden Sie nur von der BAM (Bundesanstalt für Materialfor-

schung und -prüfung) geprüfte Feuerwerkskörper, zu erkennen an
der aufgedruckten BAM-Nummer.
Nichtgeprüfte Feuerwerkskörper stellen eine erhebliche Gefahr für
die Gesundheit und für Sachwerte dar.

- Gebrauchsanweisungen der Feuerwerkskörper vorher durchlesen
(steht auf jeder Verpackung). 

- Feuerwerk (mit Ausnahme von Tischfeuerwerk) nur im Freien
zünden, niemals innerhalb geschlossener Räume. 

- Feuerwerkskörper nicht in der Hand behalten, sondern auf den Bo-
den stellen und dann zünden. 

- Raketen senkrecht in feststehenden Flaschen oder ähnliches stellen
und so ausrichten, dass sie nicht auf benachbarte Gebäude, Men-
schen oder Tiere zielen. 

- Niemals versuchen ‚Fehlzünder’ ein zweites Mal anzuzünden. 
- Niemals Feuerwerkskörper manipulieren.
- Niemals eigene Feuerwerkskörper herstellen.
- Für den Notfall geeignete Löschmittel bereithalten. 

Natürlich ist zum Schluss auch daran zu denken, die Überreste
schnell zu beseitigen.

gez. K. Gericke
Sachgebietsleiter 
Ordnung und Sicherheit

Winterdienst 

Gemeinde Schwielowsee 

2015/ 2016

Durchführung des Winterdienstes

Für die kommenden Winterperioden wurden nachfolgende Firmen
mit der Ausführung der Leistungen beauftragt: 

Für den OT Caputh und den OT Geltow / Wildpark West :

RUWE GmbH
Betriebshof Süd-West
Ruhlsdorfer Straße 18-26
14532 Stahnsdorf

Betriebshofleiter: Herr Leu

Für den OT Ferch:

WDA Dienstleistungs GmbH
Plötziner Straße 31
14542 Glindow

Ansprechpartner: Herr Arnold

Bei Problemen in der Durchführung des Winterdienstes steht das
Sachgebiet Ordnung und Sicherheit zur Verfügung:

Herr Kutsch: 033209 – 76921
Frau Glau: 033209 – 76920
Herr Meier: 033209 – 76955
Herr Gericke: 033209 – 76926

gez. K. Gericke
Sachgebietsleiter
Ordnung und Sicherheit
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Sprechstunden der  Revierpolizei 2016
Das Polizeirevier Werder informiert über die Sprechzeiten im Bürgerhaus Caputh - Straße der Einheit 3, Tel: 033209 – 214 52

Sprechzeiten: 16.00 – 18.00 Uhr

Sprechtage der Revierpolizei  2016

Sprechzeiten der Revierpolizei 2016

12.01.2016
02.02.2016
23.02.2016
08.03.2016
22.03.2016
05.04.2016
26.04.2016
10.05.2016
24.05.2016
07.06.2016
28.06.2016
12.07.2016
26.07.2016
15.08.2016
30.08.2016
13.09.2016
27.09.2016
11.10.2016
25.10.2016
08.11.2016
22.11.2016
13.12.2016 

Polizeirevier Werder, Potsdamer Str. 170, 14542 Werder (Havel), Tel. 03327-4830
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Stellenausschreibungen des
WAZV Werder-Havelland

Der Wasser- und Abwasserzweckverband Werder-Havelland stellt ab
Januar 2016 einen Mitarbeiter im technischen Bereich ein.

Ihre Aufgaben sind schwerpunktmäßig:

- Zählerwechslung an Privatanlagen und Industrieanlagen
- Wartungsarbeiten an wassertechnischen Anlagen
- Teilnahme am Bereitschaftsdienst
- Betreibung des Trinkwasserrohrnetz

Wir erwarten:

- Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Klempner/Installateur
oder Rohrleger

- Berufserfahrung ist erwünscht
- gültigen Pkw-Führerschein
- körperliche Belastbarkeit

Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD.

Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte bis
zum 31.12.2015 an den WAZV Werder-Havelland, Am Markt 13 A in
14542 Werder (Havel) oder an mail@wazv.de.

Der Wasser- und Abwasserzweckverband Werder-Havelland stellt ab
Januar 2016 einen Mitarbeiter im technischen Bereich ein.

Ihre Aufgaben sind schwerpunktmäßig:

- Bedienung und Wartung der wasserwirtschaftlichen Anlagen 
selbständige Wartung, Bedienung, Montage und Instandsetzung
von Steuer-, Kommunikations- und Elektroanlagen, einschließ-
lich der ortsveränderlichen Geräte und ortsfesten Anlagen sowie
Messtechnik von Abwasseranlagen unter Berücksichtigung der
geltenden Normen und Vorschriften

- Erstellen, Verwalten und Archivieren von Anlagensoftware und
Schaltunterlagen, Revision von Schaltunterlagen

- Bereitschaftsdienst

Wir erwarten:

- eine abgeschlossene Berufsausbildung für Elektrotechnik
- Berufserfahrung sind erwünscht
- gültigen Pkw-Führerschein
- körperliche Belastbarkeit

Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD.

Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte bis
zum 31.12.2015 an den WAZV Werder-Havelland, Am Markt 13 A in
14542 Werder (Havel) oder an mail@wazv.de.
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Ende des Amtsblattes

IMPRESSUM AMTSBLATT: 

Herausgeber und Verleger ist die Gemeinde Schwielowsee, 
Die Bürgermeisterin, Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee,

Tel: 033209 – 769 0. 
Das Amtsblatt der Gemeinde Schwielowsee erscheint monatlich
und wird zusammen mit der Heimatzeitung „Der Havelbote“ 

kostenlos in alle Haushalte in Caputh, Ferch und Geltow verteilt. 
Das Amtsblatt ist zusätzlich auf der Internetseite der Gemeinde

unter www.schwielowsee.de veröffentlicht. 
Druckerei: Gieselmann Druck und Medienhaus GmbH & Co.KG,
Arthur-Scheunert-Allee 2, 14558 Nuthetal/OT Bergholz-Rehbrücke)  

Ein Bolzplatz für Geltow
Ein großer Wunsch der Geltower Kinder und Jugendlichen und ein
Ergebnis der Zukunftskonferenz wird nun Wirklichkeit.

Auf dem Sportplatz in Geltow am Wasser wurde ein dauerhafter Zu-
gang für interessierte Kinder und Jugendliche geschaffen, die in ihrer
Freizeit bolzen und an der frischen Luft spielen möchten.

Ein Blick zurück: Während der Zukunftskonferenz im Jahr 2012
wurde in der Arbeitsgruppe „Bolzplatz“, die sich mit den Wünschen
und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde
Schwielowsee auseinandersetzte deutlich, das der Wunsch nach ei-
nem offenen Bolzplatz in Geltow ganz oben auf der Liste stand.

So begannen die Überlegungen zu Möglichkeiten und Ort der Um-
setzung. Nach gemeinsamen Gesprächen konnten sich der Präsident
des SV Geltow Herr Steinbach, die Bürgermeisterin Frau Hoppe und
die Jugendkoordinatorin Frau Borowski darauf verständigen, auf
dem Sportplatz am Wasser diesen großen Wunsch zu realisieren.
Wir wünschen allen Kindern und Jugendlichen viel Freude auf ihrem
Bolzplatz.

gez: P. Borowski
Jugendkoordinatorin
der Gemeinde Schwielowsee


